
Allgemeine Geschäftsbedingungen und Kundeninformationen
I. Allgemeine Geschäftsbedingungen

§ 1 Grundlegende Bestimmungen

(1) Die nachstehenden Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, die Sie mit uns als Anbieter 
über diese Internetseite schließen. Soweit nicht anders vereinbart, wird der Einbeziehung 
gegebenenfalls von Ihnen verwendeter eigener Bedingungen widersprochen.

(2) Verbraucher im Sinne der nachstehenden Regelungen ist jede natürliche Person, die ein 
Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer 
selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Unternehmer ist jede natürliche oder 
juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines 
Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer selbständigen beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit handelt.

§ 2 Zustandekommen des Vertrages

(1) Gegenstand des Vertrages ist der Verkauf von Waren.

(2) Bereits mit dem Einstellen des jeweiligen Produkts auf unserer Internetseite unterbreiten wir 
Ihnen ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines Vertrages zu den in der Artikelbeschreibung 
angegebenen Bedingungen.

(3) Ihre Anfragen zur Erstellung eines Angebotes sind für Sie unverbindlich. Wir unterbreiten Ihnen
hierzu ein verbindliches Angebot in Textform (z.B. per E-Mail), welches Sie innerhalb von 5 Tagen 
annehmen können. Mündliche Absprachen sind nicht Bestandteil des Auftrags. Bitte prüfen Sie 
frühzeitig, dass besondere Leistungen schriftlich im Auftrag festgehalten werden.

(4) Die Abwicklung der Bestellung und Übermittlung aller im Zusammenhang mit dem 
Vertragsschluss erforderlichen Informationen erfolgt per E-Mail zum Teil automatisiert. Sie haben 
deshalb sicherzustellen, dass die von Ihnen bei uns hinterlegte E-Mail-Adresse zutreffend ist, der 
Empfang der E-Mails technisch sichergestellt und insbesondere nicht durch SPAM-Filter verhindert
wird.

(5) Lieferung: Die Anfahrt, Entladeplatz sowie Baustelle sollten frei zugänglich sein.

(6) Produkt: Der Kunde wurde über die Produkteigenschaften der Markise informiert.

(7) Elektrische Bauteile: Anschlussarbeiten an das elektrische Hausnetz des Kunden gehören nicht 
zum Leistungsumfang. Diese haben bauseits zu erfolgen.

(8) Baustelle: Bauwasser, Baustrom (230 Volt) haben bauseits zu erfolgen.

(9) Bei Montage: Am Tag der Montage muss unbedingt jemand anwesend sein, der den Monteuren 
Instruktionen über die exakten Montagewünsche Ihrer Bestellung geben kann. In Absprache mit 
Ihnen werden die Möglichkeiten besprochen und Ihre Instruktionen befolgt. Am Arbeitsplatz der 
Monteure muss sich eine Steckdose befinden, an die ein Verlängerungskabel/Mehrfachstecker 
angeschlossen werden kann. Diese ist für die Verwendung diverser elektrischer Geräte nötig. Der 
Platz, an dem die Überdachung montiert wird, muss frei von Hindernissen sein, sodass die 
Monteure Ihre Arbeit ungehindert ausführen können. Am Giebel dürfen keine Markisen anliegen. 
Der Platz, an dem die Wandprofile befestigt werden, muss glatt und gerade sein. Sollten bei den 
Montagearbeiten Rasenflächen beschädigt werden, sind diese bauseits wieder herzustellen. Für 
Pflaster-, Holz- u. Fliesen etc. übernehmen wir keine Gewährleistungen bei entstandenen Schäden, 
Sprüngen, Unsauberkeiten und Kratzern. Die Terrassenflächen sind bauseits zu schützen. Pflaster-, 
Holz- u. Fliesenzuschnitte sind bei Anschlussarbeiten der Stützeneinfassung bauseits auszuführen.

(10) Gewährleistungen werden für den sichtbaren Bereich und/oder durch Einsicht von Unterlagen 
(z.B. Baupläne und Bauzeichnungen) übernommen. Elektro-, Wasser und Gasleitungen sind 



bauseits anzugeben. Bei Versäumnis der Angabe sind mögliche Schäden und der dadurch 
entstandene Mehraufwand bauseits mit einem Stundensatz von 45 EUR zzgl. MwSt. zu tragen. 
Sollten Mehrarbeiten am Objekt anstehen, die nicht in der Auftragsbestätigung erfasst sind oder 
bauseits Mehrarbeiten nicht angegeben worden sind, (z. B. Baustellenveränderungen, 
Wandbefestigung, Stemmarbeiten) werden die Mehrarbeiten mit einem Stundensatz von 45 EUR 
zzgl. MwSt. berechnet. Bei der Wahl von Aufbetonfundament und nicht vorhandenen Fundamenten,
sind diese bauseits vorab herzustellen. Pflaster-und Anschlussarbeiten bauseits, diese sind nicht im 
Montageumfang enthalten. Die Buchung der Option Regenrohr-Anschluss beinhaltet eine 
Anschlusslänge von bis zu 5 Metern über offenem Grund. Bauseitige Baumaßnahmen sind im 
Vorfeld abzustimmen, um Mehrkosten zu vermeiden.

(11) Lieferzeit: Unterbauelemente auf Anfrage.

1. ca. 8-20 Wochen für Terrassendächer (coronabedingt kann es zu Verzögerungen kommen). 
2. ca. 8-20 Wochen für Schiebeanlagen und Markisen. (coronbedingt kann es zu 

Verzögerungen kommen). 

Die Lieferzeit beginnt nach dem Aufmaß vor Ort, der Auftragsbestätigung und der Anzahlung. Die 
Anfahrt, Entladeplatz sowie Baustelle muss am Montagetag frei zugänglich und von jeglichen 
Möbeln und Gartengeräten geräumt sein, wie vorab gesichtet.

§ 3 Zurückbehaltungsrecht, Eigentumsvorbehalt

(1) Ein Zurückbehaltungsrecht können Sie nur ausüben, soweit es sich um Forderungen aus 
demselben Vertragsverhältnis handelt.

(2) Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises unser Eigentum.

(3) Sind Sie Unternehmer, gilt ergänzend Folgendes:

a) Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zum vollständigen Ausgleich aller Forderungen 
aus der laufenden Geschäftsbeziehung vor. Vor Übergang des Eigentums an der Vorbehaltsware ist 
eine Verpfändung oder Sicherheitsübereignung nicht zulässig.

b) Sie können die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiterverkaufen. Für diesen Fall treten Sie 
bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages, die Ihnen aus dem Weiterverkauf 
erwachsen, an uns ab, wir nehmen die Abtretung an. Sie sind weiter zur Einziehung der Forderung 
ermächtigt. Soweit Sie Ihren Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommen, behalten
wir uns allerdings vor, die Forderung selbst einzuziehen.

c) Bei Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware erwerben wir Miteigentum an der neuen 
Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten 
Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung.

d) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Ihr Verlangen insoweit freizugeben, 
als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernde Forderung um mehr als 10% 
übersteigt. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

§ 4 Gewährleistung

(1) Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftungsrechte.

(2) Als Verbraucher werden Sie gebeten, die Sache bei Lieferung umgehend auf Vollständigkeit, 
offensichtliche Mängel und Transportschäden zu überprüfen und uns sowie dem Spediteur 
Beanstandungen schnellstmöglich mitzuteilen. Kommen Sie dem nicht nach, hat dies keine 
Auswirkung auf Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche.

(3) Wir übernehmen keinerlei Haftung bei fehlerhafter Selbstmontage. Bitte beachten Sie, bei 
Überdachungen ab 7 Meter müssen die Rinnen jeweils um 30mm gekürzt werden. Der Kunde muss 
im Vorfeld überprüfen, ob die richtige Bauanleitung (siehe 1. Seite) beiliegt.



a) Als Beschaffenheit der Sache gelten nur unsere eigenen Angaben und die Produktbeschreibung 
des Herstellers als vereinbart, nicht jedoch sonstige Werbung, öffentliche Anpreisungen und 
Äußerungen des Herstellers.

b) Bei Mängeln leisten wir nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Nachlieferung. 
Schlägt die Mangelbeseitigung fehl, können Sie nach Ihrer Wahl Minderung verlangen oder vom 
Vertrag zurücktreten. Die Mängelbeseitigung gilt nach erfolglosem zweiten Versuch als 
fehlgeschlagen, wenn sich nicht insbesondere aus der Art der Sache oder des Mangels oder den 
sonstigen Umständen etwas anderes ergibt. Im Falle der Nachbesserung müssen wir nicht die 
erhöhten Kosten tragen, die durch die Verbringung der Ware an einen anderen Ort als den 
Erfüllungsort entstehen, sofern die Verbringung nicht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der 
Ware entspricht.

c) Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Die Fristverkürzung gilt 
nicht:

– für uns zurechenbare schuldhaft verursachte Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit und bei vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachten sonstigen Schäden;
– soweit wir den Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache
übernommen haben;
– bei Sachen, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet 
worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben;
– bei gesetzlichen Rücktrittsansprüchen, die Sie im Zusammenhang mit Mängelrechten gegen uns 
haben.

d) Die Auftragsbestätigung erfolgt ausschließlich auf der Grundlage der Allgemeinen 
Verkaufsbedingungen und Haftungsbeschränkungen. Bitte prüfen Sie alle Angaben der 
Auftragsbestätigung auf Vollständigkeit. Abweichende Einkaufs- und Lieferbedingungen werden 
nicht anerkannt. Handschriftliche Vermerke / Änderungen werden nicht berücksichtigt. Über die 
Produkteigenschaften der Markise wurden Sie informiert. Für die Markisen gelten die AGBs der 
Markisenhersteller. Für die Verglasung gelten die AGBs der Glasindustrie. Für die 
Terrassenüberdachung gelten die AGBs des Herstellers. Bei großen Spannweiten kann die 
Dachrinne aufgrund des Gewichts des Stahlbandes in der Mitte einige Zentimeter durchhängen. 
Dieses schwere, verzinkte Band ist jedoch für eine ausreichende Steifigkeit der Rinne erforderlich, 
sodass es einer Belastung von bis zu 100 kg pro m² standhält (80 pro m² mit Sicherheitspuffer). Das 
durchhängen der Dachrinne ist kein Reklamationsgrund.
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